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Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschatskammern Öster­

reichs erhebt keinen grundsätzlichen Einwand gegen den 

Entwurf zum Energielenkungsgesetz, zu einzelnen Details 

wird folgendes angeregt: 

Zu Art.l: 

Analog dem Versorgungssicherungsgesetz bzw. dem Lebens­

mittelbewirtschaftungsgesetz sollte konsequenterweise die 

Mitbefassung des Hauptausschusses bzw. des Unterausschusses 

des Nationalrates auch im Energielenkungsgesetz vorgesehen 
werden. 
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Zu Art.2 § 3 Abs.5: 

Für Vorräte von Ländern und Gemeinden sollte eine dem in § 
5 Abs.3 des Versorgungssicherungsgesetzes analoge Regelung 

vorgesehen werden. Auch wäre zu prüfen, ob in Z.2 die Erfas­

sung der Hof tankstellen der Landwirtschaft genügend abge­

deckt erscheint. 

Nach Ansicht der Präsidentenkonferenz sollte im Energielen­

kungsgesetz die Energieversorgung der Landwirtschaft im 

Krisenfall besonders berücksichtigt werden, damit die Land­

wirtschaft auch in Krisenzeiten eine ausreichende Versorgung 

der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln gewährleisten kann. 

Im Gesetzesentwurf wird dem zu wenig Rechnung getragen, 

Konflikte bei der Zuteilung bzw. der anderen Lenkungsmaß­

nahmen zwischen der Landwirtschaft und anderen Wirt­

schaftssparten im Ernstfall sind nach dem Entwurf nicht 

auszuschließen. Im Gesetz sollte daher eine besondere Be­

rücksichtigung der Landwirtschaft im Krisenfall festgelegt 

werden. 

Die Präsidentenkonferenz ersucht um Berücksichtigung dieser 

Anregungen und stellt abschließend fest, daß eine gesetz­

liche Regelung betreffend die Energielenkung nur im Zusam­

menhang und mit der gleichen Geltungsdauer mit dem Paket 

der übrigen Wirtschaftsgesetze erfolgen kann. 

Das Präsidium des Nationalrates wird von dieser Stellung­

nahme durch Übersendung von 25 Exemplaren in Kenntnis ge­

setzt. 

Der Präsident: 

gez. Ing. Derfler 

Der Generalsekretär: 

gez. Dr. Korbl 
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